
Wie Sie sich bei unserer Kommission zu Externistenprüfungen anmelden 
 

 

 

Voraussetzung: persönliches Beratungsgespräch vor Ort, Terminvereinbarung unter 02732 82313, 

jeweils dienstags 10:00 bis 11:00 Uhr sowie donnerstags 14:00 bis 15:00 Uhr (nur an Schultagen) 

Wir akzeptieren keine Anmeldungen ohne vorheriges Beratungsgespräch. 

 

 

Zu diesem Beratungsgespräch bringen Sie bitte ausnahmslos folgende Unterlagen mit: 

 

- Kind ist schulpflichtig: 

o Bescheid der Zulassung zum häuslichen Unterricht 

o Anmeldung möglichst bis spätestens Ende Oktober des laufenden Schuljahres. 

o Schulbücher: 

Für die 9. Schulstufe bei Schulpflichtigen gilt: Die Schulbücher werden über unsere 

Schule bestellt. 

Für die 5. bis 8. Schulstufe (1.-4. Klasse AHS) gilt: Sie bekommen die Schulbücher 

über die zugehörige Mittelschule, die in Ihrem Wohnsitzsprengel als 

Externistenprüfungsschule gelistet ist. 

o Alle Prüfungen finden ab 1. Juni des laufenden Schuljahres statt. Die Termine werden 

rechtzeitig ab Mitte April auf unserer Homepage zu finden sein. 

 

- Kind / Person ist nicht mehr schulpflichtig: 

o Bestätigung der Abmeldung von der bisher besuchten Schule 

o keine Frist für die Anmeldung während des Schuljahres 

o Schulbücher sind selbst zu besorgen und zu finanzieren 

 

- Für alle Prüflinge außerdem: 

Mitzubringen sind: 

o Staatsbürgerschaftsnachweis 

o Geburtsurkunde 

o Meldezettel 

o Lebenslauf mit Angabe aller bisher besuchten Bildungseinrichtungen 

o gegebenenfalls Heiratsurkunde beziehungsweise Dokumente, die eine 

Namensänderung betreffen 

o Zeugnisse: 

 Häuslicher Unterricht: Zeugnisse 4. Klasse VS sowie der danach besuchten 

Schulstufen 

 Oberstufe/Sekundarstufe II: Zeugnis über 8. Schulstufe und alle weiteren 

besuchten Schulstufen 

 Reifeprüfung: Zeugnis über 8. Schulstufe sowie alle weiteren besuchten 

Schulstufen, gegebenenfalls Zeugnisse zu bereits absolvierten Teilprüfungen 

der Reifeprüfung 

 Berufsreifeprüfung: Nachweis der persönlichen Voraussetzungen gem. 

Berufsreifeprüfungsgesetz (BGBL I Nr. 68/1997 idgF) 

 

Alle Dokumente und Zeugnisse sind sowohl im Original als auch in Kopie 

mitzubringen. 



Zeugnisse von Privatschulen mit eigenem Statut unterliegen besonderen 

Bestimmungen, die vor Ort zu besprechen sind. 

 

 

 

Weitere Schritte: 

 

Mit den prüfenden Lehrkräften gibt es weder Beratungs- oder Informationsgespräche noch 

Informationen zu Prüfungsfragen. Den Stoff, der für die jeweiligen Prüfungen zu lernen ist, müssen 

die Prüflinge sich selbständig erarbeiten. 

Zu den jeweiligen Prüfungsterminen hat eine verbindliche Anmeldung per Mail an 

externisten@borg-krems.ac.at spätestens zwei Wochen vor dem geplanten Termin zu erfolgen. Sollte 

die Anmeldefrist in Ferien oder schulfreien Tagen enden, dann ist die Anmeldung entsprechend 

früher einzubringen. 

 

Reifeprüfung: Zum tatsächlichen Antrittstermin (erst nach positiver Absolvierung aller erforderlichen 

Zulassungsprüfungen) ist eine rechtzeitige, gesonderte Anmeldung per Mail erforderlich, nämlich für 
 

 den Sommertermin spätestens bis 15.1., 

 den Herbsttermin spätestens am 15.6. und  

 den Wintertermin spätestens am 11.11. des jeweiligen Jahres. 

 

Alle Informationen dazu erhalten Sie im Beratungsgespräch mit der Vorsitzenden der 

Externistenprüfungskommission. 
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